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§ 1 Aufgaben und Arbeitsgebiete 

(1) Das Institut für Informatik ist ein Institut des Fachbereichs Mathematik/ Informatik.  

(2) Das Institut vertritt das Fachgebiet Informatik in Forschung, Lehre und Weiterbildung. 

(3) Im Institut sind derzeit folgende Arbeitsgebiete vertreten: 

• Didaktik der Informatik 
• Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung 
• Kombinatorische Optimierung 
• Praktische Informatik / Medieninformatik 
• Semantische Technologien 
• Software Engineering 
• Technische Informatik 
• Theoretische Informatik 
• Umweltinformatik 
• Verteilte Systeme 
• Wissensbasierte Systeme. 

§ 2 Ausstattung 

(1) Die Grundausstattung des Instituts mit 

• Planstellen und anderen Stellen, 
• Ausgabemitteln für Personal, 
• Sachmitteln  

 ist in der Anlage spezifiziert. 

(2) Auf Vorschlag des Fachbereichsrates beschließt das Präsidium über die Fortschreibung der Ausstattung des 
Instituts. 

§ 3 Organe des Instituts 

Organe des Instituts sind der Vorstand und die oder der Vorsitzende des Vorstands als geschäftsführende Leitung 
(Direktorin oder Direktor). 

§ 4 Mitglieder des Vorstands, Wahl, Amtszeit 

(1) Dem Vorstand gehören an 

a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe,  
b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, 
c) ein Mitglied des technischen und Verwaltungsdienstes und 
d) ein Mitglied der Studierendengruppe. 

(2) 1Die Mitglieder zu a) bis c) werden jeweils von den am Institut tätigen Mitgliedern der Gruppen aus ihrer 
Mitte gewählt. 2Das Mitglied zu d) wird durch die studentischen Mitglieder des Fachbereichsrates gewählt. 
3Wählbar sind vorrangig Studierende, die unmittelbar mit der Arbeit des Instituts verbunden sind. 4Die Wahl 
erfolgt als Personenwahl (Mehrheitswahl). 5Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Vorstand kann auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes weitere beratende Mitglieder (kooptierte 
Mitglieder) aufnehmen.  

(4) 1Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 2Sie beginnt jeweils zum 1. April. 

(5) 1Für die Mitglieder nach Absatz 1 soll eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt werden. 2Absätze 2 
und 3 gelten entsprechend. 3Die Vertretung beschränkt sich auf den Fall der Abwesenheit. 
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§ 5 Aufgaben des Vorstands; Sitzungen  

(1) Der Vorstand leitet das Institut. 

(2) Der Vorstand entscheidet über die Verwendung und Verwaltung der dem Institut zugeordneten oder 
zugewiesenen Ausstattung. 

(3) Der Vorstand beschließt über Vorschläge zur Einstellung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und leitet die Vorschläge über das Dekanat dem Präsidium zu. 

(4) Der Vorstand trägt für die Beachtung der Bestimmungen über Arbeitssicherheit und Umweltschutz Sorge, 
soweit nicht die Zuständigkeit einer anderen Stelle begründet wird. 

(5) Der Vorstand tritt mindestens zweimal im Semester zusammen. 

§ 6 Wahl, Amtszeit, Stellvertretung der geschäftsführenden Leitung 

(1) Die geschäftsführende Leitung (Direktorin oder Direktor) wird aus der Mitte der Mitglieder nach § 4 
Absatz 1 Buchstabe a) vom Vorstand gewählt.  

(2) Eine Wiederwahl in unmittelbarer Folge bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 

(3) Die Vertretung der geschäftsführenden Leitung obliegt den übrigen Mitgliedern des Vorstands nach § 4 
Absatz 1 Buchstabe a) in der Reihenfolge des Dienstalters. 

§ 7 Aufgaben der geschäftsführenden Leitung 

(1) Die geschäftsführende Leitung (Direktorin oder Direktor) bereitet als Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Vorstands dessen Beschlüsse vor und führt sie aus.  

(2) 1Die geschäftsführende Leitung vertritt das Institut und führt die laufenden Geschäfte in eigener Zu-
ständigkeit. 2Sie wirkt darauf hin, dass die dem Institut zugeordneten Mitglieder der Hochschullehrergruppe 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen. 3Die geschäftsführende Leitung ist 
Vorgesetzte oder Vorgesetzter der dem Institut zugeordneten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. 4Die 
Zuordnung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Fachvorgesetzten oder zum 
Fachvorgesetzten bleibt davon unberührt. 5Die geschäftsführende Leitung entscheidet nach Maßgabe des 
Ausstattungsplanes über den Einsatz der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. 6Die Wahrnehmung von 
Selbstverwaltungsaufgaben bleibt unberührt. 

(3) Die Direktorin oder der Direktor unterrichtet das Dekanat und die Versammlung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr über die Entwicklung des Instituts, insbesondere über die 
Verwendung der Mittel. 

§ 8 Versammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Die dem Institut zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen unter dem Vorsitz der ge-
schäftsführenden Leitung zur Beratung des Arbeitsplanes des Instituts und der Art und Weise seiner 
Durchführung mindestens einmal im Semester zusammen. 

(2) Die Versammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann zu Angelegenheiten des Instituts, insbesondere 
zur Durchführung des Arbeitsplans, Empfehlungen aussprechen, die der Vorstand zu beraten hat und nur 
begründet ablehnen darf.  

(3) Darüber hinaus hat der Vorstand auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Versammlung einzuberufen, wenn wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Arbeitsplan 
und seiner Durchführung anstehen. 
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§ 9 Anwendbarkeit anderer Bestimmungen 

Die Regelungen der Allgemeinen Geschäftsordnung der Universität Osnabrück in der jeweils geltenden Fassung 
finden entsprechende Anwendung, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt. 

§ 10 In-Kraft-Treten 

Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in 
Kraft. 
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ALLGEMEINE LABORORDNUNG 

Betriebsanweisung nach § 14 GefstoffVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beschlossen in der 238. Sitzung des Präsidiums am 10.03.2016 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 03/2016 vom 12.05.2016, S. 198 
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1Diese Allgemeine Laborordnung enthält allgemeine Verhaltensregeln für das Verhalten in Laboratorien und den 
Umgang mit Gefahrstoffen. 2Sie wird durch die zusätzlichen stoff-, arbeitsplatz- oder tätigkeitsbezogenen 
Betriebsanweisungen ergänzt. 
3Die allgemeine Laborordnung ist in jeder Arbeitsgruppe durch Aushang an einem zentralen Ort bekannt zu machen 
und allen Beschäftigten/ Studierenden vor Beginn ihrer Arbeit auszuhändigen. 4Die Beschäftigten/ Studierende sind 
über den Inhalt der Allgemeinen Laborordnung mindestens 1-mal jährlich mündlich zu unterweisen. 5Die 
Beschäftigten/ Studierenden bestätigen per Unterschrift, dass sie ein Exemplar der Laborordnung erhalten haben, 
dass sie unterwiesen wurden und dass sie die Regelungen beachten werden. 
6Neben dieser allgemeinen Laborordnung gelten die Laborrichtlinen „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ 
(BGI/GUV-I 850-0), die Information “Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Hochschulen“ (BGI/GUV-I 8666), die 
Gefahrstoffverordnung (GefstoffVO) und die entsprechenden Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). 
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§ 1 Allgemeines 

1Eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen darf erst aufgenommen werden, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt, die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen und die Beschäftigten/ Studierenden unterwiesen 
wurden. 2Eine Gefährdungsbeurteilung für einzelne Versuche muss nicht explizit vorgenommen werden, wenn 
bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden (vergl. hierzu Abschnitt 3 GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in 
Laboratorien-Grundlagen und Handlungshilfen“). 
3Der Aufenthalt und das Arbeiten in Laboratorien ist nur Befugten gestattet. 
4Betriebsfremde Personen dürfen sich nur mit Erlaubnis des für das Labor Verantwortlichen im Labor aufhalten. 
5Türen zu Laboratorien, in denen mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, sind stets geschlossen zu halten. 
6In allen Laboratorien, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, sind Essen, Trinken, Rauchen und Schminken 
verboten. 
7Personen, die mit der Durchführung von Versuchen betraut sind, dürfen bei laufendem Versuch den Arbeitsplatz 
nur dann verlassen, wenn eine dauernde Überwachung der Versuche nicht erforderlich ist oder eine qualifizierte 
Person die Überwachung fortsetzt. 
8Überwachungsanlagen für unbewacht laufende Geräte müssen vor Inbetriebnahme des Geräts auf ihre 
Funktionsfähigkeit geprüft werden. 
9Bei Arbeiten in Laboratorien mit Gefahrstoffen muss immer eine weitere fachlich qualifizierte Person anwesend 
sein. 

§ 2 Arbeitszeiten 

1Die Öffnungszeiten der Laboratorien richten sich nach der der Dienstvereinbarung über die Regelung der 
gleitenden Arbeitszeit an der Universität Osnabrück. 2Während dieser Zeiten muss beim Umgang mit Gefahrstoffen 
gewährleistet sein, dass eine weitere, fachlich qualifizierte Person anwesend ist. 3Sollen diese Arbeiten außerhalb 
der Öffnungszeiten durchgeführt werden, bedürfen sie der Genehmigung des/ der Vorgesetzten. 4Bei Anordnung 
von Überstunden sind die Beteiligungsrechte des Personalrates nach dem Niedersächsischen 
Personalvertretungsgesetz (NPersVG) zu wahren. 

§ 3 Persönliche Schutzausrüstung 

1Bei allen Arbeiten mit chemischen Stoffen ist das Tragen 
– einer Schutzbrille mit Seitenschutz, ggf. Korbbrille 
– eines geschlossenen Laborkittels aus Baumwolle 
– von geschlossenen und trittsicheren Schuhen vorgeschrieben. 

2Der/ die jeweilige Arbeitsgruppenleiter_in ist dafür verantwortlich, dass seine/ ihre Mitarbeiter_innen und 
Studierenden die erforderliche Schutzausrüstung verwenden. 
3Der Laborkittel darf nicht an Orten getragen werden, zu denen auch Personen Zugang haben, die nicht mit 
Gefahrstoffen umgehen (Büro, Mensa, Hörsaal etc.). 
4Laborkleidung ist getrennt von Straßenkleidung aufzubewahren. 
5Schutzhandschuhe sind je nach Gefahrstoff auszuwählen. 6Informationen zur richtigen Wahl der Schutzhandschuhe 
sind in der Gefahrstoffdatenbank der Berufsgenossenschaften (http:\\www.gestis.de) hinterlegt. 
7Schutzhandschuhe dürfen außerhalb des Laboratoriums nicht getragen werden und sind beim Telefonieren, 
Arbeiten am Computer etc. auszuziehen. 

§ 4 Ordnung am Arbeitsplatz 

1Der eigene Arbeitsplatz und alle Gemeinschaftseinrichtungen sind in ordentlichem Zustand zu halten. 2Der eigene 
Laborplatz sollte regelmäßig (wöchentlich) aufgeräumt werden. 3Chemikalien sind mindestens einmal pro Jahr auf 
die Notwendigkeit ihres Verbleibs im Labor zu überprüfen und ggf. in die Stoffbörse des Gefahrstoffkatasters der 
Universität Osnabrück „DaMaRIS“ (Dangerous Material Registry Information System) zu stellen oder ggf. zu 
entsorgen. 

http://www.gestis.de/
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§ 5 Sicherheitseinrichtungen 

1Jede in einem Laborbereich tätige Person hat sich über die Standorte und Funktionsweisen der Sicher-
heitseinrichtungen sowie über Fluchtwege, Feuermelder und Alarmpläne zu informieren. 
2Flucht- und Rettungswege sind unbedingt freizuhalten. 3Durchgänge, Treppen, Zugänge zu Feuerlöschern, 
Notduschen und Erste-Hilfe-Einrichtungen dürfen nicht zugestellt werden. 
4Not- und Augenduschen müssen monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden; die Überprüfung ist zu 
dokumentieren. 
5Verbandskästen sind an der Notfalltafel angebracht und müssen regelmäßig durch die Ersthelfer aufgefüllt werden. 
6In Bereichen ohne fließendes Wasser sind Augenwaschflaschen bereit zu stellen. 7Der Inhalt dieser Flaschen 
(Trinkwasser) ist monatlich zu wechseln. 8Bei sterilen Einmalpackungen ist auf das Verfallsdatum zu achten. 

§ 6 Alleinarbeit 

1Bei der Gefährdungsbeurteilung ist zu prüfen, ob eine Alleinarbeit durchgeführt werden kann. 2Die Ge-
fährdungsbeurteilung ergibt die ggf. zusätzlich zu treffenden organisatorischen und technischen Maßnahmen. 3Kann 
eine Alleinarbeit nicht ausreichend abgesichert werden, darf sie nicht durchgeführt werden. (sh. 4.3.3 „Sicheres 
Arbeiten in Laboratorien“ BGI/GUV-I 850-0) 

§ 7 Verhalten in Gefahrensituationen 

1Beim Auftreten gefährlicher Situationen (z.B. Freiwerden von Gasen, Auslaufen von Flüssigkeiten) gilt: 
– Ruhe bewahren 
– bei allen Hilfeleistungen auf die eigene Sicherheit achten. 

2Danach sind folgende Maßnahmen zu treffen: 
– gefährdete Personen warnen 
– nach Möglichkeit Hilflose bergen und in Sicherheit bringen 
– Gas und Strom abstellen 
– Kühlwasser in Apparaturen immer weiterlaufen lassen 
– im Brandfall Türen und Fenster schließen, nach Möglichkeit Abzüge abschalten, Sammelplatz aufsuchen 
– nach Augen- und Hautkontakt mit Chemikalien mit viel Wasser spülen (Not- oder Augendusche) 
– im Bedarfsfall Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen 
– zuständiges Personal verständigen 

– Arbeitsgruppenleiter_in Tel.:  
– Sicherheitsbeauftragte_r Tel.:  
– ggf. Feuerwehr Tel.: 112 
– ggf. Polizei Tel.: 110 
– ggf. Notarzt Tel.: 405-7400 
– ggf. Giftnotrufzentrale Tel.: 0551/19240 

3Bei Ausfall und Störung der technischen Lüftungsanlage gefährdete Personen warnen und Bereich verlassen. 
4Störmeldestelle Tel.: -2626 anrufen. 5Arbeitsgruppenleiter_in und Sicherheitsbeauftragte_n benachrichtigen. 

§ 8 Umgang mit Gefahrstoffen 

1Der Umgang mit Gefahrstoffen darf erst nach Unterweisung erfolgen. 
2Am Arbeitsplatz dürfen brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt unter 55°C für den Handgebrauch nur in 
Behältnissen von höchstens 1 l Nennvolumen aufbewahrt werden. 3Die Anzahl ist auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken. 4In nicht bruchsicheren Gefäßen dürfen diese Flüssigkeiten bis zu 5 l im Sicherheitsschrank 
(F90) aufbewahrt werden. 5Kunststoffbehälter mit einem Nennvolumen über 5 l sind für brennbare Flüssigkeiten mit 
einem Flammpunkt bis 35°C nur geeignet, wenn sie elektrostatisch ausreichend ableitfähig sind. 
6Der Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre ist durch das Arbeiten im Abzug mit geschlossener Frontscheibe 
vorzubeugen. 
7Sehr giftige / giftige Stoffe sind unter Verschluss aufzubewahren. 8Am Arbeitsplatz dürfen nur die für den 
unmittelbaren Fortgang der Arbeit benötigten Mengen bereitgehalten werden. 
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9Mit cancerogenen, mutagenen und reproduktionstoxischen (CMR)-Stoffen darf nur im geschlossenen System 
gearbeitet werden. 10Der Abzug gilt als geschlossenes System. 
11Bei der Lagerung von Gefahrstoffen sind die Lagerklassen und Zusammenlagerungsverbote zu beachten. 12Das 
Zusammenlagerungskonzept ist in der TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ 
beschrieben. 
13Zu kühlende brennbare Flüssigkeiten dürfen nur in einem EX-geschützten Kühlschrank aufbewahrt werden. 
14Nichtbruchsichere Behältnisse müssen beim Tragen am Behälterboden unterstützt werden. In andere Räume 
dürfen solche Behältnisse nur mit Hilfsmitteln befördert werden, die ein sicheres Tragen und Halten (z. B. 
Tragekorb, Eimer, Transportwagen) ermöglichen. 

§ 9 Umgang mit Druckgasen 

1Die Lagerung von Druckgasen im Labor erfolgt in abgesaugten Sicherheitsschränken für Druckgasflaschen. 
2Druckgasflaschen dürfen nur 

– mit aufgeschraubter Schutzkappe 
– auf dem Flaschentransportwagen transportiert werden. 

§ 10 Umgang mit Geräten 

1Alle Arbeitsgeräte sind vor ihrem Einsatz augenscheinlich auf Unversehrtheit zu prüfen. 2Defekte Geräte dürfen 
nicht eingesetzt werden. 3Diese sind dem Sicherheitsbeauftragten zu melden. 
4Ortsveränderliche elektrische Geräte dürfen nur verwendet werden, wenn sie mit einer gültigen Prüfplakette 
versehen sind. 
5Defekte Geräte dürfen nur in gereinigtem Zustand zur Reparatur gegeben werden. 
6Bei allen Pumpen muss vor der Reparatur durch die Feinmechanische Werkstatt das Öl abgelassen werden. 7Es ist 
in einem 5 l-Kanister zu sammeln. 
8Glasapparaturen, bei denen die Gefahr des Zerknallens durch Überdruck oder Vakuum besteht, sind durch 
Schutzscheiben, Folien oder Drahtnetze zu sichern. 9Evakuierte Behälter müssen als solche gekennzeichnet werden. 

§ 11 Entsorgung 

1Die Klassifizierung von Sonderabfällen erfolgt durch die Stabsstelle Arbeitsschutz- und Gefahrstoffmanagement. 
2Pro Sonderabfall werden ein Abfalldatenblatt und Abfalletiketten anhand des Formulars „Klassifizierung von 
Sonderabfällen“ (siehe Anlage) durch den/ die Abfallkoordinator_in erstellt. 
3Die Sonderabfälle müssen in den auf dem Abfalldatenblatt angegebenen Entsorgungsbehältern gesammelt werden. 
4Sammelbehälter stehen im Zentralen Chemikalienlager zur Verfügung. 
5Für zerbrochenes Laborglas und für Kanülen / Pipetten stehen besondere Behältnisse zur Verfügung. 

§ 12 Ausscheiden aus der Dienststelle 

1Beim Ausscheiden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus einem Laborbetrieb ist zu beachten: 
2Alle Chemikalien sind an andere Verwender (mit Übergabeprotokoll) oder an die Chemikalienbörse des Zentralen 
Chemikalienlagers abzugeben oder zu entsorgen. 3Das Labor ist in sauberem und aufgeräumtem Zustand zu 
verlassen. 
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Anlage 
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FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

 

 

ORDNUNG 

ÜBER DEN ZUGANG UND DIE ZULASSUNG 

FÜR DEN KONSEKUTIVEN MASTERSTUDIENGANG 

„BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE“ 

 
 
 
 
 

Neufassung beschlossen  
im Umlaufverfahren des Fachbereichsrats des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften am 03.03.2016  

befürwortet in der 128. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre (ZSK) am 09.03.2016  
Änderungen beschlossen in der 165. Sitzung des Senats am 06.04.2016  

Änderungen genehmigt mit Erlass des Nds. MWK vom 20.04.2016, Az.: 27.5-74509-28 
AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 03/2016 vom 12.05.2016, S. 205 
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Der Senat der Universität Osnabrück hat am 06.04.2016 folgende Ordnung nach § 18 Absatz 8 NHG und § 7 NHZG 
beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Osnabrück. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Zugangsvoraussetzungen nach § 2 erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Andernfalls findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre ist, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber 

a) einen fachlich geeigneten Bachelorstudiengang im Umfang von mindestens 180 ECTS-Leistungspunkten 
an einer Hochschule erfolgreich absolviert hat. 2Für Bewerberinnen und Bewerber, deren Abschluss von 
einer ausländischen Hochschule stammt, die keinem Bologna-Signatarstaat angehört, wird die 
Gleichwertigkeit nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (www.anabin.kmk.org) festgestellt; in 
diesem Fall muss das fachlich geeignete vorangegangene Studium mindestens drei Jahre umfassen; 

b) an einer Hochschule eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht endgültig nicht bestanden hat und den Prüfungsanspruch nicht verloren hat; 

c) an einer Hochschule eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht bereits erfolgreich bestanden hat; 

d) Ausreichende Sprachkenntnisse gemäß den Absätzen 4 und 5 nachweist. 

(2) 1Der Bachelorstudiengang nach Absatz 1 Buchstabe a ist fachlich geeignet, wenn darin folgende Prü-
fungsleistungen erfolgreich erbracht worden sind: 

a) mindestens 16 ECTS-Leistungspunkte aus dem Bereich der Quantitativen Methoden der Wirt-
schaftswissenschaft; 

b) mindestens 12 ECTS-Leistungspunkte aus dem Bereich der Mikroökonomik (einschließlich Ent-
scheidungstheorie) und ihrer Anwendungen; 

c) mindestens 30 ECTS-Leistungspunkte aus den betriebswirtschaftlichen Fachgebieten Unterneh-
mensrechnung, Investition und Finanzierung, Absatzwirtschaft, Organisation und Personalwirtschaft; 

d) wirtschaftswissenschaftliche Bachelorarbeit. 
 2In Zweifelsfällen entscheidet die Auswahlkommission (§ 5). 

(3) 1Abweichend von Absatz 1 sind auch Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren 
Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 ECTS-
Leistungspunkte vorliegen und zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss spätestens bis zum 15.11 für die 
Bewerbungen zum Wintersemester und bis zum 15.5. für Bewerbungen zum Sommersemester vorliegt. 2Es 
werden ausschließlich Prüfungsleistungen berücksichtigt, die bis zum jeweiligen Ende der Bewerbungsfrist 
erbracht wurden. 3Die Anforderungen aus Absatz 2, Buchstaben a bis c sind auch in diesem Falle zu erfüllen. 

http://www.anabin.kmk.org/
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(4) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus den Nachweis ausreichender Kenntnisse der 
englischen Sprache erbringen. 2Dieser Nachweis ist durch einen innerhalb der letzten zwei Jahre mit 
mindestens 6,0 Punkten bestandenen IELTS Academic-Test zu erbringen. 3Der Prüfungsausschuss des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften legt durch Beschluss fest, welche anderen Sprachtests mit welchen 
Mindestergebnissen ebenfalls anerkannt werden. 4Auf einen Sprachtest nach Satz 2 kann verzichtet werden, 
wenn 

a)  Englisch die Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers ist und dies durch die Bewerberin bzw. 
den Bewerber nachgewiesen wird; 

b) die Bewerberin bzw. der Bewerber über ausreichende Schulenglischkenntnisse verfügt. Die Schul-
englischkenntnisse gelten als ausreichend, wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber den Nachweis von 
acht Jahren (im Falle von Englisch als zweiter Fremdsprache von sieben Jahren) erfolgreich und 
qualifiziert absolviertem Schulenglisch erbringt, wobei sie bzw. er eine Gesamtpunktzahl von mindestens 
20 im Falle eines Leistungskurses bzw. Kurses auf erhöhtem Niveau und von mindestens 28 im Falle 
eines Grundkurses aus den beiden Schuljahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung erreicht 
haben muss; 

c) die Bewerberin bzw. der Bewerber ein vollständig englischsprachiges Studium erfolgreich abgeschlossen 
hat. 

 5Für Studierende und Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftswissenschaft 
der Universität Osnabrück gilt der Nachweis als erbracht. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Hochschulabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Soweit diese Sprache nicht Muttersprache der 
Bewerberin oder des Bewerbers ist, sind die Deutschkenntnisse durch das Zertifikat der deutschen 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH 2 oder vergleichbare Qualifikationsnachweise nachgewiesen. 
3Für Studierende und Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftswissenschaft 
der Universität Osnabrück gilt der Nachweis als erbracht. 

§ 3 Studienbeginn, Bewerbungsfrist und einzureichende Unterlagen 

(1) 1Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre beginnt jeweils zum Winter- und Sommersemester. 2Die 
schriftliche Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli 
für das Wintersemester und bis zum 15. Januar für das Sommersemester bei der Universität Osnabrück 
eingegangen sein. 3Ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen Zeugnissen bewerben sich 
für das Sommersemester bis zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 15. Juli über die 
Servicestelle Uni-Assist. 4Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 
Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen: 

a) Das Abschlusszeugnis des abgeschlossenen Studiums nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a. 
Wenn das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist der Bewerbung stattdessen eine Bescheinigung über 
die im Bachelorstudiengang erbrachten Prüfungsleistungen, Leistungspunkte und Durchschnittsnote 
beizufügen. Ist in der Bescheinigung über die erbrachten Leistungen keine Durchschnittsnote 
ausgewiesen, so ist eine separate Bescheinigung beizufügen.  

b) Zum Nachweis der fachlichen Eignung des Studiengangs gemäß § 2 Absatz 2 ist – sofern das Studium 
nicht an der Universität Osnabrück absolviert wurde – eine permanente Internetadresse anzugeben, unter 
der ein Dokument in deutscher oder englischer Sprache eingesehen werden kann, welches 
Modulbeschreibungen für alle in den Zeugnissen bzw. Bescheinigungen nach Buchstabe a enthaltenen 
Leistungen enthält (Modulkatalog). Kann keine permanente Internetadresse angegeben werden, ist ein 
entsprechendes Dokument (Modulkatalog oder Sammlung aller im Sinne von § 2 Absatz 2 relevanten 
Modulbeschreibungen) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

c) Nachweise nach § 2 Absätze 4 und 5; 

d) Eine Erklärung darüber, dass eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht endgültig nicht bestanden ist und dass der Prüfungsanspruch nicht verloren 
wurde; 
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e) Eine Erklärung darüber, dass eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht bereits erfolgreich bestanden ist; 

f) Tabellarischer Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache. 

(3) Bei zu spät eingegangenen Bewerbungen besteht, auch bei Vorliegen aller gemäß § 2 und § 3 Absatz 2 
erforderlichen Nachweise, kein Anspruch auf Immatrikulation.  

(4)  1Alle nötigen Nachweise müssen mit der Bewerbung vorgelegt werden. 2Fehlt in den Unterlagen das 
Abschlusszeugnis bzw. die Bescheinigung nach Absatz 2 Buchstabe a oder eine der Unterlagen nach 
Absatz 2 Buchstaben b bis f, so wird die Bewerbung nicht berücksichtigt. 3Fehlt die Angabe einer 
Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis bzw. in der Bescheinigung nach Absatz 2 Buchstabe a, so wird dem 
Auswahlverfahren nach § 4 die Durchschnittsnote 4,0 zugrunde gelegt. 

(5) Werden die Zeugnisse und Nachweise nicht in deutscher oder englischer Sprache eingereicht, ist zusätzlich 
eine beglaubigte Übersetzung in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. 

(6) Alle eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität Osnabrück. 

§ 4 Auswahlverfahren 

(1) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung stehen, so werden die 
Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens vergeben. 2Die 
Auswahlkommission (§ 5) entscheidet in diesem Fall über die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber 
unter Berücksichtigung der nach § 3 Absatz 2 eingereichten Unterlagen. 

(2) 1Die Entscheidung der Auswahlkommission über die Vergabe der Studienplätze erfolgt anhand einer 
Rangliste. 2Die Rangliste der Bewerberinnen und Bewerber wird nach der Note des Bachelor-
Abschlusszeugnisses gebildet. 3Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist 
die Durchschnittsnote nach § 3 Absatz 2 Buchstabe a zugrunde zu legen; diese Durchschnittsnote wird im 
Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob die Note der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
4Bei der Durchschnittsnote werden die ersten beiden Dezimalstellen berücksichtigt, alle weiteren 
Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen. 5Bei Notengleichheit bestimmt das Los den Rang. 

§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften eine 
Auswahlkommission. 

(2) 1Der Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, von denen zwei der Hoch-
schullehrer- und eines der Mitarbeitergruppe angehören müssen, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe 
mit beratender Stimme. 2Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften eingesetzt. 3Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen 
Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 4Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität Osnabrück einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- 
und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
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(2) 1Für Bewerberinnen und Bewerber, die gemäß § 2 Absatz 3 zugelassen werden können, die mit ihrer 
Bewerbung jedoch noch kein Bachelorzeugnis vorgelegt haben, gilt die Zulassung bis zum Nachweis über 
den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums als vorläufig. 2Die Einschreibung erlischt, wenn das 
Bachelorzeugnis nicht bis zum 15. Dezember bei Einschreibung zum Wintersemester bzw. bis zum 15. Juni 
bei Einschreibung zum Sommersemester bei der Universität Osnabrück eingereicht wird und die Bewerberin 
oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die die besonderen Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 Absätze 4 und 5 
nicht erfüllen, können mit der Auflage zugelassen werden, den Nachweis der verlangten Sprachkenntnisse 
spätestens bis 30. September bei Einschreibung zum Wintersemester bzw. bis zum 31. März bei 
Einschreibung zum Sommersemester zu erbringen. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen des Auswahlverfahrens nach § 4 nicht zugelassen werden 
können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt 
zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der 
Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 nicht erfüllen, erhalten einen 
Ablehnungsbescheid unter Angabe des entsprechenden Ablehnungsgrundes. 2Der Ablehnungsbescheid ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(6) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 durchgeführt. 

(7) 1Das Auswahl- bzw. Nachrückverfahren wird spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. 2Danach noch verfügbare Plätze werden auf Antrag durch Los vergeben. 3Die Form der Anträge 
sowie die Bewerbungsfrist werden auf geeignete Weise bekannt gemacht. 

(8) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatriku-
lationsordnung der Universität Osnabrück unberührt. 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen Studiengang  
aa) im zentralen Vergabeverfahren für einen Vollstudienplatz zugelassen sind und bereits an dieser 

Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 
bb) bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 
cc) an einer anderen deutschen Hochschule, einer Hochschule eines anderen Mitgliedsstaats der 

Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

dd) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule, die nicht unter Buchstabe cc) fällt, eingeschrieben sind oder 
waren, 

ee) für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höheres Semester eingestuft werden können 

oder 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder Fallgruppe des Absatzes 1 Satz 1 entscheiden die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, 
insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe, danach die Durchschnittsnote, letztlich das Los. 
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§ 8 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Sie findet für das 
Bewerbungssemester, das der Veröffentlichung folgt, erstmalig Anwendung. 
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Der Senat der Universität Osnabrück hat am 06.04.2016 folgende Ordnung nach § 18 Absatz 8 NHG und § 7 NHZG 
beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Economics an der Universität 
Osnabrück. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Zugangsvoraussetzungen nach § 2 erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung stehen, 
werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
2Andernfalls findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Economics ist, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber 

a) einen fachlich geeigneten Bachelorstudiengang im Umfang von mindestens 180 ECTS-Leistungspunkten 
an einer Hochschule erfolgreich absolviert hat. 2Für Bewerberinnen und Bewerber, deren Abschluss von 
einer ausländischen Hochschule stammt, die keinem Bologna-Signatarstaat angehört, wird die 
Gleichwertigkeit nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (www.anabin.kmk.org) festgestellt; in 
diesem Fall muss das fachlich geeignete vorangegangene Studium mindestens drei Jahre umfassen; 

b) an einer Hochschule eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht endgültig nicht bestanden hat und den Prüfungsanspruch nicht verloren hat; 

c) an einer Hochschule eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht bereits erfolgreich bestanden hat. 

d) Ausreichende Sprachkenntnisse gemäß den Absätzen 4 und 5 nachweist.  

(2) 1Der Bachelorstudiengang nach Absatz 1 Buchstabe a ist fachlich geeignet, wenn darin folgende Prü-
fungsleistungen erfolgreich erbracht worden sind: 

a) mindestens 16 ECTS-Leistungspunkte aus dem Bereich der Quantitativen Methoden der Wirt-
schaftswissenschaft, davon mindestens 8 ECTS-Leistungspunkte in Statistik oder Ökonometrie; 

b) mindestens 25 ECTS-Leistungspunkte aus dem Bereich Economics; 

c) Bachelorarbeit aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaft oder aus einem benachbarten Studienfach. 
 2In Zweifelsfällen entscheidet die Auswahlkommission (§ 5). 

(3) 1Abweichend von Absatz 1 sind auch Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, deren 
Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 ECTS-
Leistungspunkte vorliegen und zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss spätestens bis zum 15.11 für die 
Bewerbungen zum Wintersemester und bis zum 15.5. für Bewerbungen zum Sommersemester vorliegt. 2Es 
werden ausschließlich Prüfungsleistungen berücksichtigt, die bis zum jeweiligen Ende der Bewerbungsfrist 
erbracht wurden. 3Die Anforderungen aus Absatz 2, Buchstaben a und b sind auch in diesem Falle zu 
erfüllen. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus den Nachweis ausreichender Kenntnisse der 
englischen Sprache erbringen. 2Dieser Nachweis ist durch einen innerhalb der letzten zwei Jahre mit 
mindestens 6,0 Punkten bestandenen IELTS Academic-Test zu erbringen. 3Der Prüfungsausschuss des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften legt durch Beschluss fest, welche anderen Sprachtests mit welchen 
Mindestergebnissen ebenfalls anerkannt werden. 4Auf einen Sprachtest nach Satz 2 kann verzichtet werden, 
wenn 

a)  Englisch die Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers ist und dies durch die Bewerberin bzw. 
den Bewerber nachgewiesen wird; 

http://www.anabin.kmk.org/
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b) die Bewerberin bzw. der Bewerber über ausreichende Schulenglischkenntnisse verfügt. Die Schul-
englischkenntnisse gelten als ausreichend, wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber den Nachweis von 
acht Jahren (im Falle von Englisch als zweiter Fremdsprache von sieben Jahren) erfolgreich und 
qualifiziert absolviertem Schulenglisch erbringt, wobei sie bzw. er eine Gesamtpunktzahl von mindestens 
20 im Falle eines Leistungskurses bzw. Kurses auf erhöhtem Niveau und von mindestens 28 im Falle 
eines Grundkurses aus den beiden Schuljahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung erreicht 
haben muss; 

c) die Bewerberin bzw. der Bewerber ein vollständig englischsprachiges Studium erfolgreich abgeschlossen 
hat. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Hochschulabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Soweit diese Sprache nicht Muttersprache der 
Bewerberin oder des Bewerbers ist, sind die Deutschkenntnisse durch das Zertifikat der deutschen 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH 2 oder vergleichbare Qualifikationsnachweise nachgewiesen. 
3Für Studierende und Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftswissenschaft 
der Universität Osnabrück gilt der Nachweis als erbracht. 

§ 3 Studienbeginn, Bewerbungsfrist und einzureichende Unterlagen 

(1) 1Der Masterstudiengang Economics beginnt jeweils zum Winter- und Sommersemester. 2Die schriftliche 
Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für das 
Wintersemester und bis zum 15. Januar für das Sommersemester bei der Universität Osnabrück eingegangen 
sein. 3Ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen Zeugnissen bewerben sich für das 
Sommersemester bis zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 15. Juli über die Servicestelle Uni-
Assist. 4Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen: 

a) Das Abschlusszeugnis des abgeschlossenen Studiums nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a. 
Wenn das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist der Bewerbung stattdessen eine Bescheinigung über 
die im Bachelorstudiengang erbrachten Prüfungsleistungen, Leistungspunkte und Durchschnittsnote 
beizufügen. Ist in der Bescheinigung über die erbrachten Leistungen keine Durchschnittsnote 
ausgewiesen, so ist eine separate Bescheinigung beizufügen. 

b) Zum Nachweis der fachlichen Eignung des Studiengangs gemäß § 2 Absatz 2 ist – sofern das Studium 
nicht an der Universität Osnabrück absolviert wurde – eine permanente Internetadresse anzugeben, unter 
der ein Dokument in deutscher oder englischer Sprache eingesehen werden kann, welches 
Modulbeschreibungen für alle in den Zeugnissen bzw. Bescheinigungen nach Buchstabe a enthaltenen 
Leistungen enthält (Modulkatalog). Kann keine permanente Internetadresse angegeben werden, ist ein 
entsprechendes Dokument (Modulkatalog oder Sammlung aller im Sinne von § 2 Absatz 2 relevanten 
Modulbeschreibungen) in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

c) Nachweise nach § 2 Absätze 4 und 5; 

d) Eine Erklärung darüber, dass eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht endgültig nicht bestanden ist und dass der Prüfungsanspruch nicht verloren 
wurde; 

e) Eine Erklärung darüber, dass eine Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung in einer vergleichbaren 
fachlichen Ausrichtung nicht bereits erfolgreich bestanden ist; 

f) Tabellarischer Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache. 

(3) Bei zu spät eingegangenen Bewerbungen besteht, auch bei Vorliegen aller gemäß § 2 und § 3 Absatz 2 
erforderlichen Nachweise, kein Anspruch auf Immatrikulation. 



216 Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück, Nr. 03/2016 

(4) 1Alle nötigen Nachweise müssen mit der Bewerbung vorgelegt werden. 2Fehlt in den Unterlagen das 
Abschlusszeugnis bzw. die Bescheinigung nach Absatz 2 Buchstabe a oder eine der Unterlagen nach 
Absatz 2 Buchstaben b bis f, so wird die Bewerbung nicht berücksichtigt. 3Fehlt die Angabe einer 
Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis bzw. in der Bescheinigung nach Absatz 2 Buchstabe a, so wird dem 
Auswahlverfahren nach § 4 die Durchschnittsnote 4,0 zugrunde gelegt. 

(5) Werden die Zeugnisse und Nachweise nicht in deutscher oder englischer Sprache eingereicht, ist zusätzlich 
eine beglaubigte Übersetzung in deutscher oder englischer Sprache einzureichen. 

(6) Alle eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Universität Osnabrück. 

§ 4 Auswahlverfahren 

(1) 1Ist der Studiengang zulassungsbeschränkt und ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen, größer als die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung stehen, so werden die 
Studienplätze nach dem Ergebnis eines universitätseigenen Auswahlverfahrens vergeben. 2Die 
Auswahlkommission (§ 5) entscheidet in diesem Fall über die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber 
unter Berücksichtigung der nach § 3 Absatz 2 eingereichten Unterlagen. 

(2) 1Die Entscheidung der Auswahlkommission über die Vergabe der Studienplätze erfolgt anhand einer 
Rangliste. 2Die Rangliste der Bewerberinnen und Bewerber wird nach der Note des Bachelor-
Abschlusszeugnisses gebildet. 3Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist 
die Durchschnittsnote nach § 3 Absatz 2 Buchstabe a zugrunde zu legen; diese Durchschnittsnote wird im 
Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob die Note der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
4Bei der Durchschnittsnote werden die ersten beiden Dezimalstellen berücksichtigt, alle weiteren 
Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen. 5Bei Notengleichheit bestimmt das Los den Rang. 

§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang Economics 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften eine 
Auswahlkommission. 

(2) 1Der Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, von denen zwei der Hoch-
schullehrer- und eines der Mitarbeitergruppe angehören müssen, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe 
mit beratender Stimme. 2Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften eingesetzt. 3Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen 
Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 4Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Universität Osnabrück einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht frist- 
und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im 
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Für Bewerberinnen und Bewerber, die gemäß § 2 Absatz 3 zugelassen werden können, die mit ihrer 
Bewerbung jedoch noch kein Bachelorzeugnis vorgelegt haben, gilt die Zulassung bis zum Nachweis über 
den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums als vorläufig. 2Die Einschreibung erlischt, wenn das 
Bachelorzeugnis nicht bis zum 15. Dezember bei Einschreibung zum Wintersemester bzw. bis zum 15. Juni 
bei Einschreibung zum Sommersemester bei der Universität Osnabrück eingereicht wird und die Bewerberin 
oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 
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(3) Bewerberinnen und Bewerber, die die besonderen Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 Absätze 4 und 5 
nicht erfüllen, können mit der Auflage zugelassen werden, den Nachweis der verlangten Sprachkenntnisse 
spätestens bis 30. September bei Einschreibung zum Wintersemester bzw. bis zum 31. März bei 
Einschreibung zum Sommersemester zu erbringen. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen des Auswahlverfahrens nach § 4 nicht zugelassen werden 
können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt 
zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der 
Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 nicht erfüllen, erhalten einen 
Ablehnungsbescheid unter Angabe des entsprechenden Ablehnungsgrundes. 2Der Ablehnungsbescheid ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(6) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 durchgeführt. 

(7) 1Das Auswahl- bzw. Nachrückverfahren wird spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn ab-
geschlossen. 2Danach noch verfügbare Plätze werden auf Antrag durch Los vergeben. 3Die Form der Anträge 
sowie die Bewerbungsfrist werden auf geeignete Weise bekannt gemacht. 

(8) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatri-
kulationsordnung der Universität Osnabrück unberührt. 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder vergleichbaren Studiengang  
aa) im zentralen Vergabeverfahren für einen Vollstudienplatz zugelassen sind und bereits an dieser 

Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 
bb) bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 
cc) an einer anderen deutschen Hochschule, einer Hochschule eines anderen Mitgliedsstaats der 

Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 

dd) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt 
an einer ausländischen Hochschule, die nicht unter Buchstabe cc) fällt, eingeschrieben sind oder 
waren, 

ee) für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höheres Semester eingestuft werden können 

oder 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder Fallgruppe des Absatzes 1 Satz 1 entscheiden die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, 
insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe, danach die Durchschnittsnote, letztlich das Los. 

§ 8 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Sie findet für das 
Bewerbungssemester, das der Veröffentlichung folgt, erstmalig Anwendung. 
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Artikel 1 Änderung der Satzung der Studierendenschaft 

Die Satzung der Studierendenschaft wird folgendermaßen geändert: 

1. In § 6 Absatz 3 werden nach dem Wort: „Organisationssatzung“ die Worte: „ ,die ein unmittelbar von den 
Mitgliedern der Fachschaft zu wählendes Gremium vorsieht,“ eingefügt. 

2. In § 10 Abs. 1 S. 2 Buchst. c) werden die Worte: „des Haushaltes“ durch die Worte „des Budget- bzw. 
Teilhaushaltsplans“ ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 1 S. 2 Buchst. d) werden die Worte: „des Haushaltes“ durch die Worte „des Budget- bzw. 
Teilhaushaltsplans“ ersetzt. 

4. In § 16 Abs. 2 S. 1 wird nach den Worten: „[...] gewählt wurde, [...]“ die Worte: „jedoch Vertretungs-
berechtigt ist,“ eingefügt. 

4a. In § 21 Abs. 1 S. 1 werden nach den Worten „nicht-stimmberechtigten Mitgliedern“ folgende Worte 
eingefügt: „; Fachschaften können Stellvertreter benennen, welche die Delegierten im Verhinderungsfall 
vertreten“. 

5. An § 21 Absatz 1 Satz 2 wird ein neuer Satz 3 mit folgendem Wortlaut angehängt: „3Stichtag für die 
Feststellung der Mitgliederzahl einer Fachschaft ist der erste Tag nach der Feststellung des amtlichen 
Endergebnisses der letzten Wahlen zu Fachschaftsräten gemäß § 11.“ 

5a. An § 21 wird folgender neuer Absatz 3 angehängt: 

(3) Die Mitgliedschaft in der Konferenz endet durch Ausscheiden aus der Studierendenschaft, durch 
Rücktritt oder durch Abberufung durch die jeweilige Fachschaft, bzw. bei nichtstimmberechtigten 
Mitgliedern durch die Konferenz. 

6. In § 25 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: „(3) 1Der Allgemeine Studierendenausschuss kann durch 
Beschluss des Studierendenrats zu bestimmten Handlungen angewiesen werden. 2Für Anweisungen an das 
Referat für Fachschaften gilt § 22 Absatz 2 ohne Einschränkungen.“ 

7. An § 26 S. 2 werden neue Sätze 3 bis 5 mit folgendem Wortlaut angehängt: „3Ein Beschluss nach Satz 1 darf 
nur innerhalb der ersten 2 Monate vor Beginn der Wahlperiode des zu wählenden Allgemeinen 
Studierendenausschusses getroffen werden; § 28 Absatz 3 Satz 2 Variante 2 bleibt davon unberührt. 4Der 
Studierendenrat kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Beschluss nach Satz 1 ändern, wenn das 
betroffene Referat bzw. der betroffene Mitgliedsposten vakant ist und sich trotz einer Ausschreibung 
niemand darauf beworben hat. 5Beschlüsse nach den Sätzen 1 und 4 sind gemäß dem Verfahren nach § 55 
Absatz 1 zu veröffentlichen.“ 

8. An § 27 Abs. 2 S. 1 werden neue Sätze 2 bis 5 mit folgendem Wortlaut angehängt: „2Bewerbungen für 
ausgeschriebene Referate müssen spätestens 3 Tage vor dem Tag an dem die Wahl stattfinden soll beim 
Präsidium des Studierendenrats eingehen; sollte der Tag der Einreichungsfrist ein Sonn- oder Feiertag sein, 
ändert dies nichts am Ablauf der Frist. 3Der Studierendenrat kann in seiner Geschäftsordnung weitere 
Voraussetzungen für eine Bewerbung vorsehen. 4Rücktritte von einer Bewerbung, die nach Ablauf der Frist 
nach Satz 2 erfolgen sind unwirksam, wenn der Studierendenrat noch nicht den ersten Wahlgang abgehalten 
hat. 5Die Regelungen dieses Absatzes betreffen nicht die Wahl zum Referat für Fachschaften.“ 

9. § 28 erhält folgenden neuen Wortlaut: 

 „§ 28 Wahlperiode und Amtszeit der Mitglieder 

(1) 1Die Wahlperiode der Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses beginnt mit dem 01. Juni 
eines Jahres und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres. 2Die Wahlperiode endet für ein 
Mitglied vorzeitig, wenn es aus der Studierendenschaft ausscheidet, es zurücktritt oder im Falle der 
Mitglieder des Referats für Fachschaften mit dem Widerruf der Wahl gemäß § 22 Absatz 3 Satz 2. 
3Darüber hinaus endet die Wahlperiode eines Mitglieds vorzeitig, wenn es durch den Studierendenrat 
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mit der Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder seines Amtes enthoben wird. 4Mitglieder des Referats 
für Fachschaften sind von den Sätzen 1 und 3 nicht betroffen. 

(2) 1Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses sind durch das Präsidium des Studierendenrats 
mit Beginn ihrer Wahlperiode zu ernennen und nach Ende ihrer Wahlperiode zu entlassen. 2Die 
Amtszeit der Mitglieder beginnt mit der Ernennung und endet mit der Entlassung. 

(3) 1Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens, wegen eines krankheitsbedingten Ausfalls oder der Vakanz 
von Beginn der Wahlperiode an, obliegt die Vertretung eines davon betroffenen Referates dem 
Allgemeinen Studierendenausschuss. 2Das vakante Referat bzw. eine vakante Mitgliedsposition eines 
Referates ist solange auszuschreiben, bis ein neues Mitglied gewählt wurde, oder das Referat bzw. die 
Mitgliedsposition durch Beschluss des Studierendenrates weggefallen ist; ein solcher Beschluss ist 
nach dem Verfahren des § 55 Absatz 1 zu veröffentlichen. 3Eine Ausschreibung und Nachwahl 
entfällt, wenn der betroffene Allgemeine Studierendenausschuss sich bereits in den letzten neun 
Wochen seiner jeweiligen Wahlperiode befindet.“ 

10. § 36 Absatz 1 Satz 2 wird Satz 3 und ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: „2Jeweils zwei 
Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses sind gemeinsam Vertretungsberechtigt.“ 

11. In § 44 Absatz 5 Satz 1 wird nach den Worten: „gemäß § 55“ die Worte „Absatz 1“ eingefügt. 

12. In § 46 Absatz 2 Sätze 2 und 4 wird jeweils das Wort: „doppelten“ gestrichen. 

13. In § 47 Absatz 3 Satz 2 wird nach den Worten: „gemäß § 55“ die Worte „Absatz 1“ eingefügt. 

14. § 48 Absatz 1 Satz 4 erhält eine Satzkennzeichnung. 

15. In § 55 Absatz 1 wird nach dem Wort: „Studierendenrates“ die Worte: „spätestens vier Wochen nach der 
Genehmigung auszufertigen und“ eingefügt. 

Artikel 2 Änderung der Finanzordnung 

1. In § 20 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte: „S. 1“ gestrichen. 

2. An § 6 der Richtlinie zur Vergabe von Finanzmitteln wird folgender Absatz 3 angehängt: 

(3) 1Entsteht eine Fachschaft erst im Laufe eines Haushaltsjahres, entweder durch Zusammenfassung oder 
Auftrennung im Wege des § 6 Abs. 1 S. 3 der Satzung der Studierendenschaft, erhält die 
zusammengefasste Fachschaft eine Förderung in der Gesamthöhe der Förderungen der bisherigen 
Fachschaften; bei einer Auftrennung die entstehenden Fachschaften eine Förderung in der jeweiligen 
Höhe der Förderung der bisherigen Fachschaft dividiert durch die Anzahl der entstehenden 
Fachschaften. 2Im Falle einer Aufteilung kann die betroffene bisherige Fachschaft mit Beschluss der 
Aufteilung eine andere Verteilung der Förderung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht für Zusammenschlüsse, 
die vor dem 01. Dezember 2013 erfolgt sind.“ 

Artikel 3 In-Kraft-Treten / Aktualisierung 

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 2Das Präsidium des Studierendenrats hat die in 
dieser Satzung aufgeführten Änderungen in die Satzung und die Finanzordnung einzuarbeiten und die jeweils 
aktuelle Fassung auf der Homepage des Studierendenrats zur Verfügung zu stellen. 
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